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Weder besteht eine Vereinbarung mit dem Landesarchiv bezüglich des 
Hinweisgeberschutzgesetzes für den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg noch gibt es diesbezügliche Vermerke oder nehmen 
andere amtliche Informationen zur Umsetzung des HinSchG auf das Archivrecht Bezug.  

Das LIFG erlaubt grundsätzlich den Zugang zu allen amtlichen Informationen, sofern der 
Anwendungsbereich eröffnet und die gesetzlichen Ausnahmeregelungen (sog. Schutzgründe) 
nicht einschlägig sind. Die Geltendmachung eines berechtigten Interesses oder eine 
Begründung des Antrags sind nicht erforderlich. 
 
Eine amtliche Information ist nach § 3 Nr. 3 LIFG „jede bei einer informationspflichtigen Stelle 
bereits vorhandene, amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung“. Die Aufzeichnung erfordert 
eine Verkörperung der Information. 
Zugangsansprüche bestehen nur auf tatsächlich vorhandene Informationen (Beschluss des 
OVG NRW vom 13.11.2017-15 A 2069/16). Eine Beschaffungspflicht gibt es nach dem LIFG nicht. 
Selbst wenn die Behörde die Information von Gesetzes wegen haben müsste. 
 
Die Bereitstellung und Zusammenstellung von Informationen sind von der auskunftspflichtigen 
Stelle vorzunehmen; die Erstellung einer noch nicht erarbeiteten Statistik oder eine besondere 
Form der Aufbereitung dagegen fallen nicht darunter. Die Information muss 
„griffbereit“ vorliegen. 
 
Das LIFG eröffnet keine Überprüfung von Amtshandlungen, ihrer inhaltlichen Richtigkeit und 
erlegt keine weitere Begründungspflicht auf. Es müssen nur solche Fragen beantwortet 
werden, die mit dem Zugang zu vorhandenen amtlichen Informationen in Zusammenhang 
stehen. Weder auf die Zukunft gerichtetes (Verwaltungs-) Handeln, bloße Planungsideen, die 
nicht verschriftlicht sind, noch Rechtsauslegungen sind vom Anwendungsbereich erfasst.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


